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43-0P Baltschieder / Ergânzungen zum Bau- und Zonenreglement

(Ergânzen in Kursivschrift)

Art. 69
Landschafts- und Naturschutzzonen

a) Landschaftsschutzzonen

- Die Landschaftsschutzzone dient der Erhaltung von besonders schënen und wertvollen
Landschaften in ihrer Vielfalt und Eigenart.

- Bauten und Anlagen sind nur zulassig, wenn sie auf diesen Standort angewiesen oder
ZUf Wartung und Bewirtschaftung des Gebietes notwendig sind. Solche Bauten und
Anlagen sind besonders gut zu gestalten und in die Landschaft einzugliedem.

- Heckenlandschaften (Baurnbestande) und halboffene Landscbaften sind zu bewahren.
Vorhaben wie Terrainveranderungen, Rodungen oder Beseitigung von Hecken, Feld­
und Ufergehëlzen sind bewilligungspflichtig. Bei grësseren Eingriffen sind nach den
Weisungen des Gerneinderates Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

- Spezielle Bestimmungen gelten fiir dos Gebiet mit Abgeltung wegen Einbussen bei
der Wasserkrafh~utzung(vgl. Plan Perimeter Landschaftsschutzgebiet VAEW Balt­
schieâertal, beziiglich. Abgeltung von Ertragseinbussen, Wasserkraftnutzullg).

Das Schutzgebiet ist vor allen Verdnderungen zu schiitzen, welche seine nationale
Bedeutung schmiilern. Insbesondere sind nicht zuliissig:

- die Nutzung der Wasserkraft;
- das Ers/ellen von Bauten und Anlagen aller Arl, wie

- kiinstliche Terrainveriinderungen;
- Materialabbau;
~ Deponien, Ablagerungen;
- Luftseilbahnen, Skilifte und dergleichen.

Bestehende, rechtsmiissig erstellte Bauten und Anlagen dilrfen weiterhin genutu,
unterhalten und erneuert werden, das gilt namentlich jür die Triukwasserturbinie­
rungsanlage sowie der Bewiisserungsleitungen und der Quellen der Gemeinâe Aus­
serberg im Baltschiedertal.

Der Bau einer alpinen Schutzh ûtte im inneren Senntum (Bau- und Zonenregle­
ment der Gemeinde Baltschieder Art. 66 mit Nachtrag vom 10.1.1996) ist bei ent­
sprechenâem Bedûrfnisnachweis und Zustimmung der Vertragsparteien zuldssig.

Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie die Quellfassungen gemâss Nut­
zungsplan der Gemeinde Baltschieder (23.3.1994) sind, sofern sie dem oben ge­
nannten Schutzzlel nicht widersprechen, im bisherigen Rahmen gestattet und nacb
dem Grunâsatz der Nachhaltigkeit zu betreiben. Dafür nôtige Neubauten sind zu­
Iiissig, sofern der Bedürfnisnachweis erbracht wird. Falls die nationale Bedeutung
des Schutzgebietes durch die Trinkwassernutzung jedoch eine wesentliche Schmii­
lerung erfiihrt, behiilt sicli die Schweizerische Eidgenossenschaft den Rücktriu âem
Vertrag vor.

Allfdllige Revitalisierungsmassnahmen sind môglich.

Vorbehalten bleiben bahnbauliche oder notwendige ~ betriebliche Massnahmen der
BLS Lôtschbergbahn AG oder ihrer Rechtsnachfolger sowie ein Ausbau der Bahn­
anlagen.
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Die extensive Erholungsnutzung einschliesslicb der Iagâ und die Fischerei ist, 50­

lem sie dem oben genannten Schutzziel nicht widerspricht, im bisherigen Rahmen
gewiihrleistet. Hingegen dilrfen grundsiitzlicb keine zusâtzlichen. Wanderwege an­
gelegt werden; neue Wanderwege diirfen nur unter Zustimmung der Vertragspar­
teien erstellt werden. Anlage oder Markierung von Mountainbikerouten, Start- und
Landepldtzen von Trend-Flugsportarten sowie das maschinelle Prdparieren von
Langlaufloipen sind nicht zulâssig.

b) Naturschutzzonen

- Die Naturschutzzone umfasst Gebiete, die wegen ihrer Eigenart oder ihrer besonderen
Pflanzen- oder Tiergesellschaften schützenswen sind. Bauten und AnJagen sind unter­
sagt, wenn sie nicht zur Wartung oder Bewirtschaftung des Gebietes notwendig sind.

- Massnahmen wie z.B. Entwâsserungen, neue Bewâsserungsanlagen, Terrainveran­
derungen oder Bodenverbesserungen sind nur zulâssig, wenn sie dem Zonenzweck
en tsprechen,

- Der Einsatz von chernischen Düngemittel und von Giftstoffen (alle Arten von Pestizi­
den wie Insekten- und Unkraurvertilgungsmitteln usw.) ist verboten.

- Soweit es für den Schutz und die Pflege der Naturschutzzonen erforderlich ist, kaon
der Gemeinderat weitere Schutzverordnungen erlassen .

c) Der Schutz von Objekten, die aufgrund besonderer Gesetzgebung in Inventaren des
Bundes oder des Kantons verzeicbnet sind, wird durch jene Gesetzgebung umschrieben.

Visp, den 16. Juni 1999 Bo/zi


